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Stellungnahme zu Top 2.1 aus der Niederschrift der 5. Sitzung des Unter-

ausschusses „Haushaltskonsolidierung“ am 20.09.2016 

 
 

1. Überblick zu den derzeitigen Handlungsfeldern der Personalentwicklung bei 
der Stadt Sankt Augustin: 

 
 Personalbedarfsplanung 
 Beurteilungssystem 
 Mitarbeitergespräch und Anreizsystem 
 Fortbildung und Qualifizierung 

o Fachspezifisch 
o Persönlichkeitsentwicklung (z.B. Training von Schlüssel-

qualifikationen) 
o Führungskräftetraining 

 Mentorensystem 
 Aufstieg (Laufbahnwechsel) 
 Frauenförderung 
 Gesundheitsförderung 
 Qualifiziertes Personalauswahlverfahren 
 Mediation 
 Coaching von Führungskräften 
 Teamentwicklung 
 Supervisionen 
 Führen in Teilzeit 
 Flexibles Arbeitszeitmanagement 

 
2. Zur Erläuterung der Vorgehensweise für die anstehende Organisationsunter-

suchung im Dezernat IV werden Vertreter der Politik zu gegebener Zeit einge-
laden. 
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3. Arbeitszeitregelungen zu besonderen Anlässen in der Übersicht 

 
 Weiberfastnacht Rosen- 

montag 
Weihnachtsfeier Betriebsausflug 

Sankt 
Augustin 

Sollarbeitszeit:  
4 Std. 
 
Bei Teilnahme an 
Sitzung: Gut-
schrift der Sollar-
beitszeit 
 

dienstfrei Zeit der gesamt-
städtischen Weih-
nachtsfeier (14.30 
– ca. 16.30 Uhr) 
wird als Dienstzeit  
berücksichtigt 

Bei Teilnahme: Gut-
schrift der Sollar-
beitszeit 
 
Bei Nichtteilnahme: 
normale Sollarbeits-
zeit 
 

Siegburg Sollarbeitszeit: 
4,5 Std. 
 
Bei Teilnahme an 
Veranstaltung: 
Gutschrift der 
Arbeitszeit bis 
11:30 Uhr 
 

dienstfrei In 2016 findet 
erstmals gesamt-
städtische Weih-
nachtsfeier statt  
 
Keine Dienstzeit 

Regelung wie in 
Sankt Augustin bzw. 
jährliche Sonderre-
gelung je nach zeit-
lichem Umfang des 
Betriebsausfluges 
(bspw. nur ½ Tag) 

Hennef Sollarbeitszeit:  
4 Std. 

dienstfrei Keine gesamtstäd-
tische Weihnachts-
feier 

Regelung wie in 
Sankt Augustin 

Troisdorf Sollarbeitszeit:  
3,5 Std.  

dienstfrei Keine gesamtstäd-
tische Weihnachts-
feier 

Bei Teilnahme: Gut-
schrift der Sollar-
beitszeit 
Bei Nichtteilnahme: 
Urlaub oder Zeit-
ausgleich erforder-
lich 

 
 


